
Änderung der Anschlussvereinbarung von Comit AG an den GAV Swisscom 

Nach Artikel3.7 Gesamtarbeitsvertrag (GAV) vereinbaren die GA V-Parteien folgende 
Änderung (unterstrichener Teil im nachfolgenden Text) der Anschlussvereinbarung Comit 
AG an den GAV Swisscom (lnkrafttreten 1.1.07). 
Die Änderung tritt mit der Unterzeichnung der Parteien in Kraft. 

3.4: Kündigungsfristen (Art. 2.12.3 GAV Swisscom) 

In Abweichung vom GA V Swisscom betragen die Kündigungsfristen bei Comit im 
1. Anstellungsjahr nach der Probezeit: 2 Monate auf Monatsende; ab dem 2. Anstellungsjahr: 
4 Monate auf Monatsende; bei vollendetem 50. Altersjahr: wie bei GA V Swisscom 5 Monate 
auf Monatsende. 
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